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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Sitzung des Innenausschusses am 09.11.2023 
Antrag der Fraktion der AfD vom 29.10.2023 
,,NRW-Clans haben Kontakte zu Hamas und Hisbollah" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „NRW-Clans haben Kon

takte zu Hamas und Hisbollah". 

Mit freundlichen Grüßen 

fil);Wfk/ 
~erbert Reul MdL 

O{November 2023 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 09.11.2023 

zu dem Tagesordnungspunkt 

,,NRW-Clans haben Kontakte zu Hamas und Hisbollah" 

Antrag der Fraktion der AfD vom 29.10.2023 

Die Auswertungen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen im Zu

sammenhang mit der Clankriminalität fokussieren sich auf kriminelle Mit

glieder türkisch-arabischstämmiger Großfamilien, soweit diese Bezüge 

zur Bevölkerungsgruppe der Mhallamiye oder zum Libanon haben. Inso

fern beziehen sich die in Rede stehenden vereinzelten Erkenntnisse auf 

einzelne kriminelle Clanangehörige dieser Bevölkerungsgruppen. Bei den 

in der Berichtsbeantragung genannten Erkenntnissen des Landeskrimi

nalamts Nordrhein-Westfalen handelt es sich um Hinweise aus einzelnen 

Ermittlungsverfahren. Demnach könnten einzelne kriminelle Clanangehö

rige die Hisbollah finanziell unterstützt haben. Vergleichbare Erkennt

nisse in Bezug auf die Hamas liegen aktuell nicht vor. 

Zur Aufhellung staatschutzrelevanter Aktivitäten krimineller Angehöriger 

türkisch-arabischer Clans mit Bezügen zum Libanon und deren mögli

chen strukturellen Verbindungen zum islamistischen Terrorismus hat das 

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen im März 2023 einen Auswerte

schwerpunkt eingerichtet. Der Anlass zur Initiierung des Auswerte

schwerpunktes ist die Einschätzung der Sicherheitsbehörden, dass die 

Grenzen zwischen Organisierter Kriminalität und Terrorismus mittlerweile 

vielfach verschwimmen. Terroristische Gruppierungen bedienen sich der 

Strategien und Methoden der Organisierten Kriminalität, um ihre Bestre

bungen zu finanzieren und hierdurch handlungsfähig zu bleiben. 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Durch die deliktsübergreifende Herangehensweise im Rahmen des Aus

werteschwerpunkts könnten Erkenntnisse zu möglicherweise vorhande

nen kriminellen Netzwerken erlangt werden, die Verbindungen von Orga

nisierter Kriminalität und islamistischem Terrorismus belegen könnten. 

Der Auswerteschwerpunkt wird durch die Abteilung Terrorismusbekämp

fung und Staatsschutz in Zusammenarbeit mit der Abteilung Organisierte 

Kriminalität des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen und dem Ver

fassungsschutz Nordrhein-Westfalen bearbeitet. Darüber hinaus ist ein 

Austausch mit dem Bundeskriminalamt und der Financial lntelligence Unit 

beabsichtigt. Mit ersten Ergebnissen zum Auswerteschwerpunkt ist vo

raussichtlich im ersten Halbjahr 2024 zu rechnen. 

Zudem hat sich die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren 

der Länder in ihrer 219. Sitzung im Juni 2023 mit dem Thema „Stärkung 

der Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz bei der Aufklä

rung der Verbindungen von Clankriminalität und islamistischer Szene" be

fasst und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Arbeitskreises II und IV 

zur Erstellung einer länderübergreifenden Analyse der Sicherheitsbehör

den zu den Verbindungen zwischen Clankriminalität und der islamisti

schen Szene sowie der Feststellung des Bedrohungspotenzials be

schlossen. In der Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Federführung des 

Bundeskriminalamtes sind sowohl das Landeskriminalamt Nordrhein

Westfalen als auch der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen vertre

ten. 
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